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Einladung zur 
ordentlichen Hauptversammlung 
der sino Aktiengesellschaft 
(virtuelle Hauptversammlung) 

 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 4. Mai 2026, ab 11:00 Uhr (MESZ) 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung wird auf 
Grundlage von § 12 Abs. 5 der Satzung der sino Aktiengesellschaft in der Form einer 
virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Die Hauptversammlung 
wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte live in 
Bild und Ton im Internet auf der Internetseite der sino Aktiengesellschaft unter 
www.sino.de/hv26 im passwortgeschützten HV-Portal (nachfolgend „HV-Portal“) 
übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt – durch die Aktionäre 
selbst oder durch Bevollmächtigte – ausschließlich im Wege der elektronischen 
Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter.  



Aktienrechtlicher Ort der Hauptversammlung ist die Messe Düsseldorf / Halle 1, (Raum 
15), Stockumer Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf. Eine physische Präsenz der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. Zu weiteren 
Einzelheiten vgl. die weiteren Angaben und Hinweise am Ende der Einladung im 
Anschluss an die Tagesordnung unter „II. Informationen zur Durchführung der 
Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten“. 

 
 
 



I. Tagesordnung 
 
 

TOP 1: Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten und 
d a m i t  festgestellten Jahresabschlusses zum 30. 
September 2025, des gebilligten Konzernabschlusses 
zum 30. September 2025, des zusammengefassten 
Lageberichts und Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats 

 

Der Jahresabschluss zum 30. September 2025 und der Konzernabschluss zum 
30. September 2025 mit dem zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht, 
jeweils für das Geschäftsjahr 2024/2025, wurden von der DWP – Aktiengesellschaft, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und jeweils mit uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerken versehen. 

 
Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung im Internet unter http://www.sino.de/hv26 eingesehen werden. 



TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024/2025 

 

 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2024/2025 
ausgewiesenen Bilanzgewinn von 3.468.414,14 EUR wie folgt zu verwenden: 

 

Bilanzgewinn   3.468.414,14 EUR  
 

Dividendenausschüttung: 

1,46 EUR je Aktie bei 

2.337.500 Aktien insgesamt mithin   3.412.750,00 EUR 

Einstellung in Gewinnrücklagen   55.664,14 EUR 

Gewinnvortrag   0,00 EUR 



Begründung: 

Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres 2024/2025 und der guten Liquiditätssituation 
der sino AG, wird der Bilanzgewinn nahezu vollständig als Dividende ausgeschüttet. Die 
Dividende pro Aktie beträgt 1,46 EUR. 

 
 
 

  



TOP 3: Beschlussfassung über die 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2024/2025 

 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024/2025 
amtierenden Mitglieder des Vorstands zu beschließen. 

 
Während des Geschäftsjahres 2024/2025 amtierten durchgängig ausschließlich die 
Vorstandsmitglieder Ingo Hillen und Karsten Müller. 



TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024/2025 

 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024/2025 
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschließen. Der Aufsichtsrat war im 
Geschäftsjahr 2024/2025 wie folgt besetzt: 

 

Dr. Detlef Irmen   01.10.2024 bis 30.09.2025 

Dr. Marcus Krumbholz  01.10.2024 bis 30.09.2025 

Dr. Robert Orth   06.05.2025 bis 30.09.2025 

Thomas Dierkes   01.10.2024 bis 06.05.2025 
 



 
TOP 5: Beschlussfassung über die Bestellung des 
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2025/2026 

 
 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DWP – Aktiengesellschaft, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Graf-Recke Str. 231, 40235 Düsseldorf, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 zu 
bestellen. 



 

TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung des 
Unternehmensgegenstands nebst Satzungsänderung 

 
 
 

Die Gesellschaft ermöglicht ihren Kunden derzeit bereits den Handel mit Kryptowerten. 
Diese Tätigkeit ist sachlogisch auch bereits von der bestehenden Satzungsregelung 
umfasst; die vorgesehene Satzungsänderung dient daher ausschließlich der Klarstellung.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 2 Abs. 1 der Satzung der sino AG wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Geschäften über die 
Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten und Kryptowerten 
oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), die Anschaffung und die 
Veräußerung von Finanzinstrumenten und Kryptowerten im fremden Namen für 
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) sowie die Anlageberatung. Die 
Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung dieser Dienstleistungen 
Eigentum oder Besitz an Geldern, Finanzinstrumenten oder Kryptowerten ihrer 
Kunden zu verschaffen. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die 
Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen aller Art an 
Kapital- und Personengesellschaften. 

 



TOP 7: Beschlussfassung über die Möglichkeit der 
Ausgabe elektronischer Aktien nebst 
Satzungsänderung 

 

 

 

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft im sich dynamisch entwickelnden 
Finanzmarkt zu stärken und die strategische Positionierung als innovatives 
Finanzdienstleistungsunternehmen weiter auszubauen, schlägt der Vorstand eine 
weitere Satzungsänderung vor. 

Die Satzung der Gesellschaft soll um die Möglichkeit zur Ausgabe elektronischer Aktien 
ergänzt werden. Diese Modernisierung des Aktienmanagements führt zu 
Effizienzgewinnen, Kosteneinsparungen und einer verbesserten Handhabung der 
Aktienübertragung. Die Einführung elektronischer Aktien positioniert die Gesellschaft als 
technologisch fortschrittliches Unternehmen und entspricht den Anforderungen des 
digitalen Kapitalmarkts. 

Die Einführung elektronischer Aktien dient der Sicherung der Zukunftsfähigkeit der 
Gesellschaft. Die vorgeschlagene Änderung schafft die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, um durch Digitalisierung der Aktienverwaltung 
Kosteneinsparungen zu realisieren, auf Marktentwicklungen flexibler reagieren und neue 
Wachstumschancen durch verbesserte Kapitalmarktfähigkeit und erhöhte Attraktivität für 
Investoren nutzen zu können. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 



§ 4 Abs. 1 der Satzung der sino AG wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.337.500,00 (in Worten: zwei 
Millionen dreihundertsiebenunddreißigtausendfünfhundert Euro). Es ist eingeteilt in 
2.337.500 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, Aktien als elektronische Aktien auszugeben. Diese können als 
Zentralregisteraktien in ein zentrales Register gemäß § 12 eWpG eingetragen 
werden. 

 

§ 4 Abs. 3 der Satzung der sino AG wird wie folgt neu gefasst: 

(3) Die Gesellschaft kann die Aktien ganz oder teilweise in Aktienurkunden 
zusammenfassen, die jeweils mehrere Aktien verbriefen (Sammelurkunde). Der 
Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. Für 
Aktien, die als elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister 
eingetragen werden, schließt die Satzung den Anspruch auf Verbriefung aus.  

 

Nach § 4 Abs. 5 der Satzung der sino AG wird folgender Absatz neu eingefügt: 

(6) Die Gesellschaft ist berechtigt, als Sammelurkunde oder als Einzelurkunden in 
Sammelverwahrung verwahrte Aktien durch inhaltsgleiche Zentralregisteraktien zu 
ersetzen, ohne dass hierfür die Zustimmung der Aktionäre erforderlich ist. In allen 
anderen Fällen bedarf die Umwandlung verbriefter Aktien in elektronische Aktien der 
ausdrücklichen Zustimmung der betroffenen Aktionäre. 

 



TOP 8: Beschlussfassung über die Möglichkeit eines 
externen Versammlungsleiters nebst 
Satzungsänderung 

 

 

Auf Grundlage der derzeitigen Fassung der Satzung der Gesellschaft, wird die 
Hauptversammlung von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner 
Abwesenheit, durch seinen Stellvertreter geleitet werden. Jedoch müssen wir auch 
unvorhergesehene Situationen in unsere Planung einbeziehen. Erfahrungsgemäß kann 
es trotz sorgfältiger Vorbereitung zu kurzfristigen Verhinderungen kommen, etwa durch 
Krankheit, berufliche Verpflichtungen oder andere unaufschiebbare Gründe. In solchen 
Fällen, in denen sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrats als auch sein Stellvertreter am 
Tag der Hauptversammlung verhindert sind, greift derzeit die folgende Regelung: Der 
Versammlungsleiter wird durch die Hauptversammlung gewählt, wobei das älteste 
Mitglied der Hauptversammlung die Wahl zum Versammlungsleiter leitet.  

Um auch in solchen Ausnahmesituationen höchste Qualität zu gewährleisten, schafft die 
vorgeschlagene Satzungsänderung eine wertvolle Ergänzung. Sie ermöglicht die gezielte 
Auswahl eines erfahrenen externen Versammlungsleiters, der über die notwendige 
Expertise verfügt, um die Hauptversammlung fachkundig und neutral zu leiten. 

Diese Flexibilität stärkt die Qualität unserer Hauptversammlungen nachhaltig. Sie stellt 
sicher, dass wir unseren Aktionären auch in unvorhergesehenen Konstellationen eine 
erstklassige und effiziente Versammlungsleitung bieten können. 

 

 



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 14 Abs. 1 der Satzung der sino AG wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt grundsätzlich der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Der Aufsichtsrat ist 
berechtigt, für einzelne Hauptversammlungen oder für bestimmte 
Tagesordnungspunkte einen externen Versammlungsleiter, insbesondere einen 
erfahrenen Rechtsanwalt, zu bestellen. Sofern weder der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates noch sein Stellvertreter noch ein vom Aufsichtsrat bestellter externer 
Versammlungsleiter den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die 
Hauptversammlung gewählt. Die Wahl zum Versammlungsleiter wird vom ältesten 
Mitglied der Hauptversammlung geleitet. 

.



II. Informationen zur Durchführung der 
Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

1. Virtuelle Hauptversammlung / Übertragung mit Bild und Ton / Zuschaltung 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung 
gemäß § 118a AktG i.V.m. § 12 Abs. 5 der Satzung der sino Aktiengesellschaft als 
virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abzuhalten. 
Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist 
ausgeschlossen. 
 
Für Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben, bzw. 
ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer 
etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, live mit Bild und Ton im Internet 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 im HV-Portal übertragen. 
Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) 
erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur 
Hauptversammlung mit dem „HV-Ticket“ zugeschickt. Einzelheiten hierzu finden sich 
unten im nachfolgenden Abschnitt „2. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung".  
 
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt 
ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 



Über das HV-Portal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren 
Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre 
Aktionärsrechte ausüben. 
 
Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der 
Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.  
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und 
sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des HV-Portals 
bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang zur 
Verfügung. 
 
Bei Nutzung des HV-Portals und Anklicken des Buttons „Hauptversammlung betreten“ 
sind die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigte elektronisch zur virtuellen 
Hauptversammlung am 4. Mai 2026 zugeschaltet. Die elektronische Zuschaltung 
ermöglicht jedoch weder eine Teilnahme an der Versammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 
Satz 2 AktG noch eine Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Teilnahme im 
Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG. 
 
Der Vorstand und sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats beabsichtigen, während der 
gesamten Dauer der Hauptversammlung an dieser teilzunehmen. 

 

2. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung  

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung, zur Verfolgung der virtuellen 
Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des 
Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der 



Hauptversammlung in Textform angemeldet und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen 
haben. Als Nachweis reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär 
gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den 
Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf 
Sonntag, 12. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zu beziehen (Nachweisstichtag) und muss 
der Gesellschaft ebenso wie die Anmeldung für die Hauptversammlung in Textform unter 
folgender Postanschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens Montag, 27. April 2026, 24:00 
Uhr (MESZ), zugehen: 

 
sino Aktiengesellschaft 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 
 
E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 
 

Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 
unter der oben genannten Postanschrift oder E-Mail-Adresse werden die Zugangsdaten 
(Zugangskennung und Passwort) für die Nutzung des HV-Portals auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 übersandt („HV-Ticket“), welches integriert ein 
Vollmachtsformular sowie ein Vollmachts- und Weisungsformular für die 
Hauptversammlung enthält. Die Formulare dazu sind auch im Internet auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 zugänglich. Wir bitten die 
Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 



Der Erhalt des HV-Tickets ist keine Voraussetzung für die Vollmachts- und 
Weisungserteilung (an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) per Formular; 
sämtliche Möglichkeiten des HV-Portals können jedoch nur mit Hilfe der auf dem HV-
Ticket aufgedruckten Zugangsdaten verwandt werden.  
 
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. 
Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach der Anmeldung weiterhin frei 
verfügen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat; Veränderungen im 
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben für den Umfang und die Ausübung des 
Teilnahme- und Stimmrechts keine Bedeutung. Der Nachweisstichtag hat keine 
Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 
 

3. Ausübung des Stimmrechts 

Aktionäre, die sich form- und fristgerecht angemeldet und den Nachweis des 
Anteilsbesitzes erbracht haben, können ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen 
Briefwahl oder der Vollmachtserteilung ausüben.  

 

3.1. Verfahren der Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Briefwahl  

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen, auch ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben 
(elektronische Briefwahl).  

 
 



Briefwahlstimmen können ab dem 13. April 2026 bis zum Zeitpunkt der Schließung der 
Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 
4. Mai 2026 unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.sino.de/hv26 zugänglichen HV-Portals gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 
abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Für die Fristwahrung ist der Eingang des 
jeweiligen Votums bei der Gesellschaft entscheidend. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 
dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im 
Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 
Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 
durch einen Bevollmächtigten entsprechend. Auch bevollmächtigte Intermediäre, 
Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige Dritte können sich der 
elektronischen Briefwahl bedienen. 
 

3.2. Verfahren bei Vollmachtserteilung an Dritte 

Aktionäre können sich auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, 
eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl 
vertreten und ihr Stimmrecht und sonstige Rechte durch den Bevollmächtigten ausüben 
lassen. Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter sind die unten in Abschnitt 3.3 dargestellten Besonderheiten zu 
beachten. 
 
 



Auch in allen Fällen einer Bevollmächtigung bedarf es der fristgerechten Anmeldung und 
des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, 
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Davon unberührt 
bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen 
Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu 
bestellen. 
 
Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) können 
ebenso wenig wie Aktionäre physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können 
das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen 
Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Nutzung des HV-Portals durch den 
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden 
Zugangsdaten erhält. 
 
Wenn weder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater noch diesen 
gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen bevollmächtigt werden, 
bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB).  
 
Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der 
Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen 
Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere 
Form der Vollmacht verlangt, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar 
festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 



Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft spätestens bis zum 3. Mai 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden genannten Postanschrift oder E-Mail-
Adresse  

 
sino Aktiengesellschaft 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 
E-Mail: sino@meet2vote.de 

 
oder ab dem 13. April 2026 unter Nutzung des HV-Portals auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren vor und 
während der virtuellen Hauptversammlung übermittelt werden. Für die Fristwahrung ist 
jeweils der Eingang bei der Gesellschaft maßgeblich. 
 
Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 4. Mai 2026 können Vollmachten 
ausschließlich über das HV-Portal gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren erteilt, 
geändert oder widerrufen werden, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.sino.de/hv26 zugänglich ist. 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten 
Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung 
der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall.  
 
 



Für den Widerruf oder die Änderung einer Vollmacht gelten die vorstehenden 
Ausführungen zu den Übermittlungswegen und den Zeitpunkten, bis zu denen die 
Übermittlungswege jeweils zur Verfügung stehen, entsprechend.  
 
Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung 
einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung 
und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 zum Download zur 
Verfügung. 

 

3.3. Verfahren bei Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Angemeldete Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Bitte beachten Sie, dass 
Vollmachten an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit Weisungen versehen sein 
müssen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, das Stimmrecht 
ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs auszuüben. Den 
Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener 
Ermessensspielraum zu. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung 
mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch 
als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 
Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen weder im Vorfeld noch während der 
virtuellen Hauptversammlung Weisungen oder Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und 
Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 



Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per 
Post oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „3.2. Verfahren bei Vollmachtserteilung 
an Dritte“ genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens 3. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), oder ab dem 13. April 2026 unter Nutzung des auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 zugänglichen HV-Portals gemäß den dafür 
vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den 
Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 4. Mai 2026 erteilt, geändert 
oder widerrufen werden. Für die Fristwahrung ist jeweils der Eingang bei der Gesellschaft 
maßgeblich. 
 
Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und 
Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.sino.de/hv26 zum Download zur Verfügung. 
 

4. Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung, des Nachweises des Anteilsbesitzes 
sowie der Ausübung des Stimmrechts kann die Anmeldung, der Nachweis des 
Anteilsbesitzes und eine Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung 
gemäß § 67c Aktiengesetz auch über Intermediäre über SWIFT erfolgen. Autorisierte 
SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte 
 
BIC: CPTGDE5WXXX  
 
Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich.  
 
 



Anmeldungen und der Nachweis des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen spätestens bis 
zum letzten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das heißt bis 27. April 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. Änderungen oder 
Vollmachts- und Weisungserteilungen über SWIFT sind danach noch möglich und 
müssen bis 3. Mai 2026, 12:00 Uhr (MESZ), (SWIFT Vote Market Deadline) bei der 
Gesellschaft eingegangen sein. 
 

5. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals (dies 
entspricht 116.875 Aktien) oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen 
(dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt oder bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich 
(§ 126 Bürgerliches Gesetzbuch) an den Vorstand der sino Aktiengesellschaft zu richten 
und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 9. April 2026 bis 24:00 Uhr (MESZ) 
zugehen.  
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 

  



Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Anschrift zu richten: 
 

sino Aktiengesellschaft 
- Vorstand -  
Ernst-Schneider-Platz 1 
40212 Düsseldorf 
Deutschland 

 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach 
Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem 
unter der Internetadresse www.sino.de/hv26 bekannt gemacht. 
 

6. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG,  
      § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3  

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (nebst einer etwaigen 
Begründung) sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern und von 
Aufsichtsräten übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu 
richten an: 
 

sino Aktiengesellschaft 
Ernst-Schneider-Platz 1 
40212 Düsseldorf 
Deutschland 
E-Mail: hv@sino.de 
 
 



Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und des Auf-
sichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und 
Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, ggf. einer 
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter 
www.sino.de/hv26 zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage 
vor der Versammlung, also spätestens bis zum 19. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter 
der oben genannten Postanschrift oder E-Mail-Adresse zugehen. Anderweitig adressierte 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 
 
Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags und ggf. seiner Be-
gründung kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Vorausset-
zungen absehen. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich ge-
macht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Der Vorstand 
braucht Wahlvorschläge von Aktionären außerdem auch dann nicht zugänglich zu ma-
chen, wenn diese nicht den Namen der vorgeschlagenen Person, den ausgeübten Beruf 
und Wohnort enthalten. 
 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Ak-
tiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung 
gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder 
Wahlvorschlägen ab diesem Zeitpunkt ausgeübt werden kann. Anträge von nicht ord-
nungsgemäß angemeldeten oder nicht ordnungsgemäß legitimierten Aktionären müssen 
in der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 
haben darüber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der Videokommunikation 
Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (vgl. dazu 



Abschnitt 8.). 
 

7. Einreichung von Stellungnahmen 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, 
nach § 130a Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der 
Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen. Dafür 
steht ihnen mit den entsprechenden Zugangsdaten das HV-Portal auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 zur Verfügung.  
 
Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei 
im Dateiformat PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB einzureichen.  
 
Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Mit dem Einreichen erklärt sich 
der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme 
unter Nennung seines Namens im HV-Portal zugänglich gemacht wird.  
 
Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens 
am 28. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu 
den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer 
Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis 
spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 29. April 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), in dem nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren 
Bevollmächtigte mit den entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen HV-Portal auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 zugänglich gemacht.  
 
 



Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden 
in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. 
Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu unter Abschnitt 6.), die Ausübung des 
Auskunftsrechts (dazu unter Abschnitt 9.) sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu unter Abschnitt 10.) ist ausschließlich auf den 
in dieser Einladungsbekanntmachung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 
 

8. Rederecht 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 
zugeschaltet sind, haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der 
Videokommunikation.  
 
Ab ca. 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung wird über das HV-Portal auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 ein virtueller Wortmeldetisch 
geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden 
können.  
 
Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge 
nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen (vgl. dazu auch Abschnitt 6.), das 
Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG (vgl. dazu auch Abschnitt 9.) sowie das 
Recht, Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären (vgl. 
dazu auch Abschnitt 10.).  
 
Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird 
im HV-Portal über ein von der meet2vote AG zur Verfügung gestelltes System 



abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten benötigen für die Zuschaltung 
entweder ein nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, Laptop) oder ein mobiles Endgerät 
(z.B. Smartphone oder Tablet) mit einem der folgenden installierten Browser in der 
aktuellen Softwareversion: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari. 
Außerdem muss JavaScript aktiviert sein. Die Nutzung anderer aktueller Browser mit den 
vom Hersteller empfohlenen Sicherheitseinstellungen ist möglich, wurde jedoch nicht 
getestet. Für Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, 
auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere 
Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht 
erforderlich. Aktionäre haben sicherzustellen, dass sie mit ihrem Computer oder 
Mobilgerät eine gute und stabile Internetverbindung haben und dabei eine aktuelle 
Version ihres Browsers verwenden. Personen, die sich über den virtuellen 
Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, werden im HV-Portal für ihren 
Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der 
Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der 
Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, 
sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

 

9. Auskunftsrecht 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die 
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung 
erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des 
Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unternehmen.  
 



Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage der sino-Gruppe und der in den 
sino-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  
 
Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das 
Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im 
Wege der Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts (dazu 
unter Abschnitt 8.) ausgeübt werden darf (§ 131 Abs. 1 f. AktG). Der Versammlungsleiter 
wird hierzu während der Hauptversammlung weitergehende Hinweise erteilen. Eine 
anderweitige Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen oder sonstigen 
Kommunikation ist weder vor noch während der Hauptversammlung vorgesehen.  
 
§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner 
Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben 
worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf 
dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist.  
 
Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine 
Auskunft verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem 
die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung 
aufgenommen werden. 

  



Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. 
ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr 
Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 
Satz 1 AktG außer im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen des Rederechts 
und des dafür vorgesehenen Verfahrens (oben 8.), auch im Wege der elektronischen 
Kommunikation über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.sino.de/hv26 gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden 
Zugangsdaten in der Hauptversammlung übermitteln können. 
 

10. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu 
der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben das Recht, über das auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.sino.de/hv26 HV-Portal gemäß den dafür 
vorgesehenen Verfahren von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 4. Mai 2026 
an bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung zu erklären. 
 
Darüber hinaus haben sie auch im Rahmen ihres Rederechts (dazu unter Abschnitt 8.) 
die Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll des Notars zu erklären. Die Gesellschaft weist 
nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen. 

  



III. Informationen zum Datenschutz 
 
Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen 
hohen Stellenwert. Die sino Aktiengesellschaft verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher 
unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie aller weiterer 
maßgeblicher Gesetze. Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine 
Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder 
über Ihren Bevollmächtigten.  
Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie im 
Internet auf der Webseite zur Hauptversammlung: 
 
 
www.sino.de/hv26 
 
 

Düsseldorf, im März 2026 

Der Vorstand 

 
 

Ingo Hillen Karsten Müller 
 
 



Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 
1 sowie Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212 
 



 


